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Wien , d s Juli 1941
Immer neue Buchfreunäe ln den Städtischen Büchereien

In der Zeit vom 14 * Juli bis 9o August 1941 machen die
Städtischen Büchereien eine Ausgabepause , um die Bestände zu sich
ten , zahlreiche Neuanschaffungen einzuordnen und damit ihrem .Leser¬
kreis neuen Lesestoff zu bieten «. Die Leser haben aber die Möglich¬
keit , für die Dauer dieser Pause mehrere Bücher gleichzeitig zu
entleihen * Außerdem sind auch die Leihfristen entsprechend ver¬
längert wordene

Die Wiener Städtischen Büchereien , vor dem Umbruch eine Domäne
klassenkämpferischer und sonstiger Umtriebe , sind seit 1938 Degen-
stand einer besonderen Betreuung durch die Stadtverwaltung . Der
organisatorische Umbau , die ungemein niedrich festgesetzten Ent-

"lehngebühren undterhältnismäßig lange Entlehnfristen haben den
Städtischen Büchereien bald einen großen Kreis von Lesern zugeführt
Neben der Unterhaltungslektüre haben sieh im letzten Jahr die Städti
sehen Büchereien vor allem auch als Bortbildungsinstitut der Ju¬
gendlichen und Facharbeiter einen Ruf erworben * Die steigenden
Einschreibungszahlen - in einem Monat fanden nahezu 500 Einschrei¬
bungen statt - legen , dafür ein beredtes Zeugnis ab*
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Rathaue - Korr espondenz Wien § 8 0 Juli 1941

Die Entgelte für Kleiderablagenbenützung

4 Im 28o Stück des Verordnungs - und Amtsblattes für den

Reichsgau Wien wurden nunmehr rückwirkend mit l c
"Juli die $ @ büh-

refsätze für die Benützung von Kleiderablagen geregelte Ein sol¬
ches Entgelt , darf nur dann erhoben werden , wenn durch die gleich¬
zeitige . Übergabe eines Garderobescheines der .Abschluß eines Ver¬
wahrungsvertrages bekundet wird «, Unzulässig ist danach die Ein¬
hebung von Garderobe gebühren 11nach Belieben "

* Die Hohe der Gar¬
derobegebühr muß angeschlagen werden «, Die soeben erschienene Ver¬
ordnung regelt auch im einzelnen die Maximi &lhÖhe des Garderobe-
ent geltes «,
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